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TOP 2: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes und 
anderer Gesetze 

- Antrag des Freistaates Bayern - 

Drucksache: 550/05 
Beteiligung: AS - FJ - FS - Fz - G - In - Wi 

 

 

 

A 

Empfehlungen der Ausschüsse 

 

I. Der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik empfiehlt mit 10 : 4 : 2 Stimmen 

(Nein: BE, MV, RP, BB; Enth.: SN, HB) und der Ausschuss für Familie und 

Senioren mit 11 : 4 : 1 Stimmen (Nein: BE, MV, RP, BB; Enth.: HB) dem Bun-

desrat, den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 1 des Grundgesetzes nach 

Maßgabe folgender Änderungen beim Deutschen Bundestag einzubringen: 

 

1. Zu Artikel 1 (§ 7 Abs. 1 Satz 3 SGB II) 

In Artikel 1 ist in § 7 Abs. 1 Satz 3 am Ende der Punkt durch ein Komma zu 

ersetzen und es sind die Wörter "oder soweit sich aus internationalen und 

europäischen Abkommen etwas anderes ergibt." anzufügen. 

 

In der Folge 

ist in der Begründung Abschnitt "B. Besonderer Teil" zu Artikel 1 der Ein-

zelbegründung zu § 7 Abs. 1 Satz 3 folgender Satz anzufügen: 

 



Niederschrift, 746. AS/155. FS, 19.10.2005 - 4 - 
 

... 

"§ 7 Absatz 1 Satz 3 letzter Halbsatz stellt klar, dass zwischenstaatliche 

Abkommen, wie beispielsweise das Europäische Fürsorgeabkommen vom 

11. Dezember 1953; die Deutsch-Schweizerische Fürsorgevereinbarung 

vom 14. Juli 1952 und das Deutsch-Österreichische Abkommen über Für-

sorge- und Jugendwohlfahrtspflege vom 17. Januar 1966, auch weiterhin 

Geltung haben." 

 

Begründung (nur gegenüber dem Plenum): 

Notwendige Ergänzung hinsichtlich zwischenstaatlicher Abkommen. 

 

(Antrag Baden-Württemberg) 

 

Abstimmung AS: 12 : 2 : 2 (Nein: NI, BB) 

    (Enth.: HB, SN) 

Abstimmung FS: 13 : 2 : 1 (Nein: NI, BB) 

    (Enth.: HB) 

 

2. Zu Artikel 3 Nr. 1 (§ 23 Abs. 1 Satz 2 SGB XII) 

In Artikel 3 Nr. 1 ist § 23 Abs. 1 Satz 2 wie folgt zu fassen: 

 

"Abweichend von Satz 1 ist zur Behebung eines akut lebensbedrohlichen 

Zustandes oder für eine unaufschiebbare und unabweisbar gebotene Be-

handlung einer schweren oder ansteckenden Erkrankung Hilfe bei Krank-

heit zu leisten; im Übrigen ist die nach den Umständen unabweisbar gebo-

tene Hilfe zu gewähren." 

 

Als Folge 

ist in der Begründung Abschnitt "B. Besonderer Teil" zu Artikel 3 Nr. 1 in 

der Einzelbegründung zu § 23 Abs. 2 der letzte Satz wie folgt zu fassen: 
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'Satz 2 greift den bisherigen Absatz 3 Satz 2 auf, wobei eine Anpassung an 

§ 4 Abs. 1 AsylbLG vorgenommen und damit kein Ermessen in Form einer 

"Soll-Vorschrift" eingeräumt wird.' 

 

Begründung (nur gegenüber Plenum): 

§ 23 Abs. 1 Satz 2 SGB XII in der Fassung des Gesetzentwurfs stellt bei Aus-
ländern, die sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, die Leistung der 
nach den Umständen unabweisbar gebotenen Hilfe in das Ermessen des Sozi-
alhilfeträgers. Das begegnet verfassungsrechtlichen Bedenken. Der Anspruch 
auf Sozialhilfe wird aus den Grundrechten nach Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 
und 2 GG hergeleitet. Dabei handelt es sich um so genannte Jedermann-
Grundrechte, auf die sich nicht nur Deutsche, sondern alle in Deutschland le-
benden Menschen berufen können. Auf die Gewährung der nach den Umstän-
den unabweisbar gebotenen Hilfe dürften daher alle in Deutschland lebenden 
Menschen einen Rechtsanspruch haben. Die nach dem Gesetzentwurf beab-
sichtigte Regelung ginge im Übrigen auch weiter, als die vergleichbare Rege-
lung nach § 1a des Asylbewerberleistungsgesetzes." 

 

(Antrag Sachsen-Anhalt) 

 

Abstimmung AS: 10 : 4 : 2 (Nein: HE, BW, SH, HH) 

    (Enth.: HB, SN) 

Abstimmung FS: 11 : 4 : 1 (Nein: HE, BW, SH, HH) 

    (Enth.: HB) 
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3. Zu Artikel 3 Nr. 2, Nr. 3 - neu - und Artikel 4 (§ 82 Abs. 4, § 88 Abs. 1 

Nr. 2 und 3 und Abs. 1 Satz 2 - neu -; Inkrafttreten) 

a) Artikel 3 ist wie folgt zu ändern: 

 

aa) Nummer 2 ist wie folgt zu fassen: 

'2. § 82 Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

"1Lebt eine Person in einer teilstationären oder stationären Ein-

richtung, kann die Aufbringung der Mittel für die Leistungen in 

der Einrichtung nach dem Dritten und Vierten Kapitel von ihr 

und ihrem nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspart-

ner aus dem gemeinsamen Einkommen verlangt werden, soweit 

Aufwendungen für den häuslichen Lebensunterhalt erspart 

werden. 2Darüber hinaus soll in angemessenem Umfang die 

Aufbringung der Mittel verlangt werden, wenn eine Person auf 

voraussichtlich längere Zeit Leistungen in einer Einrichtung 

bedarf. 3Bei der Prüfung, welcher Umfang angemessen ist, ist 

auch der bisherigen Lebenssituation des im Haushalt verbliebe-

nen, nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners 

sowie der im Haushalt lebenden minderjährigen, unverheirate-

ten Kinder Rechnung zu tragen."' 

 

bb) Nach Nummer 2 ist folgende Nummer anzufügen: 

'3. § 88 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird das Komma nach den Wörtern "erfor-

derlich sind" durch einen Punkt ersetzt. 

b) Nummer 3 wird gestrichen. 

c) Nach Satz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Darüber hinaus soll in angemessenem Umfang die Auf-

bringung der Mittel verlangt werden, wenn eine Person auf 

voraussichtlich längere Zeit Leistungen in einer Einrich-

tung bedarf."' 
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b) Artikel 4 ist wie folgt zu fassen: 

 

'Artikel 4 

 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach seiner 

Verkündung in Kraft. 

 

(2) Artikel 3 Nr. 2 tritt vom 01. Januar 2005 bis zum Tag nach Ver-

kündung dieses Gesetzes in folgender Fassung in Kraft: 

"1Lebt eine Person in einer teilstationären oder stationären Einrichtung, 

kann die Aufbringung der Mittel für die Leistungen in der Einrichtung 

nach dem Dritten und Vierten Kapitel von ihr und ihrem nicht getrennt 

lebenden Ehegatten oder Lebenspartner aus dem gemeinsamen Ein-

kommen verlangt werden, soweit Aufwendungen für den häuslichen 

Lebensunterhalt erspart werden. 2Darüber hinaus soll in angemessenem 

Umfang die Aufbringung der Mittel von Personen verlangt werden, die 

auf voraussichtlich längere Zeit der Pflege in einer Einrichtung bedür-

fen, solange sie nicht einen anderen überwiegend unterhalten."' 

 

In der Folge ist 

a) das Vorblatt wie folgt zu ändern: 

 

aa) In Teil "A. Problem und Ziel" Abschnitt II. ist Absatz 3 durch fol-

gende Absätze zu ersetzen: 

"Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte die bisherige Regelung 

des § 85 Abs. 1 Nr. 3 des Bundessozialhilfegesetzes wortgleich 

auch für die Hilfe zum Lebensunterhalt übernommen werden, so 

dass sich keine Änderungen für die bisherige Bewilligungspraxis 

ergeben (vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses 

für Gesundheit und Soziale Sicherung des Deutschen Bundestages 

vom 20. Oktober 2004 zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - BT-Drs. 15/3673 - Entwurf ei-
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nes Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Einordnung des Sozi-

alhilferechts in das Sozialgesetzbuch, BT-Drs. 15/3977, Seite 8, Zu 

Artikel 2 Nummer 4). Dies ist dem Gesetzgeber nicht gelungen, so 

dass es notwendig ist, die Einkommensschonregelung des § 82 

Abs. 4 SGB XII neu zu regeln. 

Die Neuregelung wird zudem genutzt, eine bereits unter der Gel-

tung des BSHG bestehende Ungleichbehandlung zu beseitigen. 

Während von Heimbewohnern, die einen anderen überwiegend un-

terhalten, der Einsatz der Mittel nur in Höhe der häuslichen Erspar-

nis verlangt werden kann, müssen Heimbewohner, die einen ande-

ren nicht überwiegend unterhalten, da beispielsweise ihr Partner 

über eigenes Einkommen verfügt, ihr Einkommen über die häusli-

che Ersparnis hinaus einsetzen. Dies führt dazu, dass Ehepaare - je 

nachdem, ob der Heimbewohner oder der zuhause verbliebene 

Partner über Einkommen verfügt - in äußerst unterschiedlicher Hö-

he zu den Kosten der Heimunterbringung herangezogen werden." 

 

bb) In Teil "B. Lösung" sind dem Abschnitt II. folgende Sätze anzufü-

gen: 

"Zudem wird sichergestellt, dass 

• die Einkommensschonregelung (grds. Begrenzung der Kosten-

heranziehung auf die häusliche Ersparnis) auf das gemeinsame 

Einkommen des Heimbewohners sowie seines nicht getrennt 

lebenden Ehegatten oder Lebenspartners Anwendung findet, 

• darüber hinaus - unabhängig davon, ob der Heimbewohner oder 

dessen Partner Einkommen erzielt oder der Heimbewohner ei-

nen anderen überwiegend unterhält - nur im angemessenen 

Umfang die Aufbringung der Mittel verlangt werden kann, 

• bei der Prüfung des angemessenen Umfangs die Lebenssituati-

on des im Haushalt verbliebenen, nicht getrennt lebenden Ehe-

gatten oder Lebenspartners sowie dessen im Haushalt lebender 

Kinder zu berücksichtigen ist." 
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cc) In Teil "D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushal-

te" ist der letzte Satz durch folgende Sätze zu ersetzen: 

"Durch die Änderung des § 82 Abs. 4 SGB XII wird im Wesentli-

chen lediglich der Wille des Gesetzgebers in juristisch klarer Form 

präzisiert, so dass insoweit von Mehrkosten nicht gesprochen wer-

den kann. Soweit die unter der Geltung des BSHG bestehende Un-

gleichbehandlung hinsichtlich der Anwendung der Einkommens-

schonregelung beseitigt wurde, kann dies mit Mehr- bzw. Minder-

ausgaben für die Träger der Sozialhilfe verbunden sein. Ent- und 

Belastungen werden sich in der Regel die Waage halten." 

 

b) die Begründung wie folgt zu ändern: 

 

aa) In Abschnitt "A. Allgemeiner Teil" ist Nummer 3 wie folgt zu fas-

sen: 

"3. Die Vorschrift des § 82 Abs. 4 SGB XII wird insoweit korri-

giert, dass sie im Wesentlichen der bis 31.12.2004 geltenden 

Einkommensschonregelung des § 85 Abs. 1 Nr. 3 BSHG ent-

spricht." 

 

bb) Abschnitt "B. Besonderer Teil" ist wie folgt zu ändern: 

aaa) Die Einzelbegründung zu Artikel 3 Nr. 2 ist wie folgt zu fas-

sen: 

"b) Zu Nr. 2 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Einord-

nung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch hatte 

der Gesetzgeber beabsichtigt, die bisherige Einkommens-

schonregelung des § 85 Abs. 1 Nr. 3 BSHG in das neue 

SGB XII (§ 82 Abs. 4) zu übertragen. Die Träger der Sozi-

alhilfe sollten damit die Möglichkeit erhalten, ihre bisheri-

ge Praxis der Heranziehung zu den Kosten der Heimunter-

bringung im Wesentlichen beizubehalten. Dies ist jedoch 

nicht gelungen, da unter anderem der insoweit eindeutige 
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Wortlaut des § 82 Abs. 4 SGB XII die Schonregelung auf 

Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII begrenzt. Im 

Einzelnen: 

 

(1) Zu Satz 1: 

Satz 1 der Vorschrift begrenzt die Heranziehung zu den 

Kosten grundsätzlich auf die Einsparungen für den Le-

bensunterhalt, wenn eine Person in einer teilstationären 

oder stationären Einrichtung lebt. Im Gegensatz zur 

Vorschrift des § 82 Abs. 4 Satz 1 SGB XII in der Fas-

sung vom 09. Dezember 2004 stellt diese Regelung si-

cher, dass die Einkommensschonregelung  

- auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung (sog. Hotelkosten) sowie 

- auf das gemeinsame Einkommen des Heimbewoh-

ners sowie seines nicht getrennt lebenden Ehegat-

ten oder Lebenspartners 

Anwendung findet. 

Der Bund hat zwar die Auffassung vertreten, dass im 

Wege der Interpretation die Einkommensschonrege-

lung auch auf die Leistungen der Grundsicherung er-

streckt werden könne. Dagegen spricht allerdings der 

Wortlaut des § 82 Abs. 4 SGB XII. Insbesondere 

spricht die derzeitige Anrechnungspraxis verschiedener 

Sozialhilfeträger, die dazu führt, dass manche zuhause 

lebenden (Ehe-) Partner auf das Sozialhilfeniveau zu-

rückfallen, für die Notwendigkeit gesetzgeberischen 

Handelns. Dies wird auch von der Bundesarbeitsge-

meinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger  

(BAGüS) betont. Rechtsaufsichtlich kann das Verhal-

ten der Sozialhilfeträger nicht beanstandet werden, da 

der Gesetzeswortlaut für sie spricht und die Rechtslage 

zumindest höchst unklar ist. Zur Klarstellung und aus 

Gründen der Gleichbehandlung ist daher § 82 Abs. 4 
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SGB XII um die Leistungen der Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung zu ergänzen. 

Schließlich begrenzt im Gegensatz zur Regelung des 

§ 85 Abs. 1 Nr. 3 BSHG die Vorschrift des § 82 Abs. 4 

Satz 1 SGB XII in der Fassung vom 09. Dezember 

2004 den Personenkreis, der sein Einkommen nur in 

der Höhe der häuslichen Ersparnis für die Kosten des 

Lebensunterhalts in der Einrichtung einsetzen muss, 

auf die untergebrachten Personen. Dies führt zu uner-

wünschten und nicht zu rechtfertigenden Ergebnissen: 

Ein im eigenen Haushalt lebender Ehegatte bzw. Le-

benspartner, der über Einkommen verfügt, das seinen 

eigenen notwendigen Lebensunterhalt übersteigt, muss 

gemäß § 19 Abs. 1 bzw. § 43 Abs. 1 i. V. m. § 19 

Abs. 2 SGB XII mit der gesamten Einkommensüber-

schreitung für den Lebensunterhalt des in der Einrich-

tung lebenden Partners aufkommen. Damit verfügt die-

ser nur noch über den sozialhilferechtlich notwendigen 

Lebensunterhalt. Dagegen greift in umgekehrten Fäl-

len, in denen der in der Einrichtung lebende Partner 

über höheres eigenes Einkommen verfügt, die Ein-

kommensschonregelung und begrenzt damit grundsätz-

lich den Einkommenseinsatz auf die häusliche Erspar-

nis. 

 

(2) Zu Satz 2: 

Über die häusliche Ersparnis hinaus soll die Aufbrin-

gung der Mittel vom Heimbewohner sowie dessen 

(Ehe-) Partner in angemessenem Umfang verlangt wer-

den, wenn der Leistungsberechtigte voraussichtlich auf 

längere Zeit Leistungen in einer Einrichtung bedarf. 

Abweichend vom bisherigen Recht (BSHG) kann also 

künftig auch das Einkommen des (Ehe-) Partners eines 

Heimbewohners über die häusliche Ersparnis hinaus zu 

den sog. "Hotelkosten" einer Heimunterbringung he-
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rangezogen werden. Auch das Tatbestandsmerkmal, 

dass der Heimbewohner einen anderen überwiegend 

unterhält, wurde gestrichen. 

Die Änderungen sind aus Gründen der Gleichbehand-

lung geboten. Das bisherige Recht privilegierte die sog. 

"Hausfrauen-Ehen", bei denen der Heimbewohner sei-

nen zuhause lebenden (Ehe-) Partner überwiegend un-

terhält, da in diesen Fällen der Einsatz des Einkom-

mens des Heimbewohners nur in Höhe der häuslichen 

Ersparnis verlangt werden konnte. In den Fällen, in de-

nen der zuhause lebende (Ehe-) Partner über eigenes 

Einkommen verfügt und damit zumindest einen über-

wiegenden Teil seines Lebensbedarfs selbst decken 

kann, musste das Einkommen des Heimbewohners da-

gegen in voller Höhe zur Finanzierung der Kosten der 

Heimunterbringung eingesetzt werden. Dies führt dazu, 

dass Ehepaare - je nachdem, ob der Heimbewohner  

oder der zuhause verbliebene Partner über Einkommen 

verfügt - in äußerst unterschiedlicher Höhe zu den Kos-

ten der Heimunterbringung herangezogen werden, auch 

wenn diese Paare über ein gleich hohes gemeinsames 

Einkommen verfügen. 

 

(3) Zu Satz 3: 

Welche Beteiligung an den Kosten der Heimunterbrin-

gung angemessen ist, richtet sich nach den Umständen 

des Einzelfalles. Neben der Art des Bedarfs, der Dauer 

und Höhe der erforderlichen Aufwendungen sowie den 

besonderen Belastungen des Leistungsberechtigten ist 

nach Satz 3 der Vorschrift auch die bisherige Lebenssi-

tuation des im Haushalt verbliebenen, nicht getrennt 

lebenden Ehegatten oder Lebenspartners sowie der im 

Haushalt lebenden minderjährigen, unverheirateten 

Kinder zu berücksichtigen. Es handelt sich im Verhält-

nis zu § 19 Abs. 1 und 2 SGB XII um eine Spezial-
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norm. 

Welcher Selbstbehalt dem im Haushalt verbliebenen 

(Ehe-) Partner sowie den im Haushalt lebenden minder-

jährigen, unverheirateten Kindern zu belassen ist, rich-

tet sich nach den Gegebenheiten des Einzelfalles. Im 

Regelfall wird dem Betroffenen als Selbstbehalt ein 

oberhalb des sozialhilferechtlich notwendigen Lebens-

unterhalts liegender Betrag verbleiben. 

 

bbb) Nach der Einzelbegründung zu Artikel 3 Nr. 2 ist folgende 

Einzelbegründung anzufügen: 

"c. Zu Nr. 3 

Da nach der Neukonzeption des SGB XII die Hilfe 

zum Lebensunterhalt nicht mehr Bestandteil der Hilfe 

in besonderen Lebenslagen (Wegfall des § 27 Abs. 3 

BSHG) ist, kann bei teilstationären oder stationären 

Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel kein 

häuslicher Lebensunterhalt erspart werden. Die Vor-

schrift des § 88 Abs. 1 Nr. 3 ist daher insoweit zu strei-

chen, als sie die Aufbringung der Mittel in Höhe der 

häuslichen Lebensunterhalts-Ersparnis verlangt. Im 

Übrigen wird die Vorschrift des § 88 Abs. 1 Nr. 3 

SGB XII entsprechend der Neuregelung des § 82 

Abs. 4 SGB XII angepasst. Die Neufassung des § 82 

Abs. 4 SGB XII (Satz 3) bewirkt, dass auch bei der 

Prüfung, inwieweit für Leistungen nach dem Fünften 

bis Neunten Kapitel der Einsatz von Einkommen un-

terhalb der Einkommensgrenze verlangt werden kann, 

der bisherigen Lebenssituation des im Haushalt ver-

bliebenen (Ehe-) Partners sowie der im Haushalt leben-

den minderjährigen, unverheirateten Kinder Rechnung 

zu tragen ist." 
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ccc) Die Einzelbegründung zu Artikel 4 ist wie folgt zu fassen: 

'4. Zu Artikel 4 (Inkrafttreten, Übergangsvorschrift) 

Das Gesetz soll am Tag nach seiner Verkündung in 

Kraft treten. Abweichend hiervon soll aus Gründen des 

Vertrauensschutzes die Vorschrift des § 82 Abs. 4 

SGB XII in der Fassung des Artikels 4 Abs. 2 vom 

01. Januar 2005 bis zum Tag nach Verkündung dieses 

Gesetzes in Kraft treten.' 

 

Begründung (nur gegenüber dem Plenum): 

Zu Buchstabe a: 

Die Regelung der Heranziehung zu den Kosten der Sozialhilfe bei Dauerpfle-
geheimfällen soll entsprechend der Absicht des Gesetzgebers bei Verabschie-
dung des neuen SGB XII gestaltet werden. Als Einkommensschonregelung ist 
eine Heranziehung in angemessenem Umfang vorgesehen. 

 

Zu Buchstabe b: 

Notwendige Differenzierung des Inkrafttretens aus Gründen des Vertrauens-
schutzes. 

 

(Antrag Baden-Württemberg) 

 

Abstimmung AS: 14 : 1 : 1 (Nein: NI) 

    (Enth.: SN) 

Abstimmung FS: 15 : 1 : 0 (Nein: NI) 
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4. Zu Artikel 3 Nr. 4 - neu - (§ 90 Abs. 2 Nr. 2a - neu - SGB XII) 

In Artikel 3 ist nach Nummer 3 - neu - folgende Nummer anzufügen: 

 

'4. In § 90 Abs. 2 wird nach Nummer 2 folgende Nummer 2a eingefügt: 

"2a. einer Versicherung, mit der eine den örtlichen Verhältnissen ent-

sprechende angemessene Bestattung sichergestellt werden soll; für 

eine andere Form der Vorsorge gilt dies entsprechend, wenn si-

chergestellt ist, dass das dafür verwendete Vermögen nur für die 

Bestattung verwendet werden kann,"' 

 

In der Folge ist 

a) das Vorblatt wie folgt zu ändern: 

 

aa) Teil "A. Problem und Ziel" ist wie folgt zu ändern: 

aaa) In Absatz 1 Satz 2 ist der Punkt durch ein Komma zu erset-

zen und folgender Halbsatz anzufügen: 

"sowie der Katalog des § 90 Abs. 2 SGB XII um die ange-

messene Vorsorge für den Sterbefall erweitert werden." 

bbb) Die Überschrift zu Abschnitt II. ist wie folgt zu fassen: 

"II. Heranziehung zu den Kosten der Sozialhilfe bei Dauer-

pflegeheimfällen sowie Erweiterung des Katalogs des § 90 

Abs. 2 SGB XII um die angemessene Vorsorge für den 

Sterbefall" 

ccc) Dem Abschnitt II. ist folgender Absatz anzufügen: 

"Die derzeitige Rechtslage, nach der Sterbeversicherungen 

im Rahmen der Sozialhilfe als Vermögen einzusetzen sind, 

soweit der Einsatz der Sterbeversicherung keine besondere 

Härte bedeutet, ist höchst unbefriedigend. Die Vorstellun-

gen über Tod und Bestattung gehören zum Kern der Per-

sönlichkeit und haben für viele Menschen im Alter heraus-

ragende Bedeutung. Für viele Menschen ist das Bewusst-
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sein, dass eine würdige Bestattung nach ihrem Ableben oh-

ne Inanspruchnahme von Sozialhilfe sichergestellt ist, we-

sentlicher Bestandteil der Lebensqualität. Ein Vermögen, 

das für die Bestattung zurückgelegt wurde, soll daher in 

angemessenen Umfang von vornherein geschützt werden." 

 

bb) In Teil "B. Lösung" ist nach dem Abschnitt II. folgender Satz anzu-

fügen: 

"Außerdem wird der Katalog des § 90 Abs. 2 SGB XII um die an-

gemessene Vorsorge für den Sterbefall erweitert." 

 

b) die Begründung wie folgt zu ändern: 

 

aa) In Abschnitt "A. Allgemeiner Teil" ist nach Nummer 3 folgende 

Nummer anzufügen: 

"4. Der Katalog des § 90 Abs. 2 SGB XII wird um die angemesse-

ne Vorsorge für den Sterbefall erweitert." 

 

bb) In Abschnitt "B. Besonderer Teil" ist nach der Einzelbegründung zu 

Artikel 3 Nr. 3 - neu - folgende Einzelbegründung anzufügen: 

'd) Zu Nr. 4: 

Angesichts der Tatsache, dass ein Sterbegeld von den gesetzli-

chen Krankenkassen nicht mehr bezahlt wird, werden auf pri-

vatrechtlicher Basis abgeschlossene Sterbeversicherungen 

künftig eine verstärkte Bedeutung erhalten. Für viele Menschen 

ist das Bewusstsein, dass eine würdige Bestattung nach ihrem 

Ableben ohne Inanspruchnahme von Sozialhilfe sichergestellt 

ist, wesentlicher Bestandteil ihrer Lebensqualität. Diese Sicher-

heit können sie sich durch den Abschluss einer Sterbeversiche-

rung verschaffen. Schon bisher ist es nicht nachvollziehbar ge-

wesen, dass die Sozialhilfe - bevor sie eingetreten ist - die 

Verwertung einer derartigen Versicherung verlangt hat. Dies 

beruht nicht zuletzt auf der Tatsache, dass letztendlich nach 
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Auflösung der Versicherung häufig doch die Sozialhilfe für die 

Bestattungskosten aufkommen muss. 

Die Erweiterung des Katalogs für das Schonvermögen in § 90 

Abs. 2 SGB XII beendet diesen unbefriedigenden Zustand. 

Sterbeversicherungen müssen - soweit sie angemessen sind - 

künftig nicht mehr vor dem Bezug von Sozialhilfe aufgelöst 

werden. Dies ist insbesondere für ältere Menschen eine wichti-

ge Änderung. Die Mehrkosten für die Sozialhilfeträger werden 

sich in überschaubarem Rahmen halten, da in nicht geringem 

Maße ansonsten durch die Sozialhilfe zu tragende Bestattungs-

kosten entfallen. Die gewählte Formulierung stellt sicher, dass 

örtliche Gegebenheiten (einschließlich der Kosten) und die Le-

bensverhältnisse des Verstorbenen berücksichtigt werden kön-

nen und dass Versicherungen, soweit sie über eine angemesse-

ne Bestattung hinausgehen, nicht dem Vermögensschutz unter-

fallen. 

Die gleiche Wirkung soll eintreten, wenn eine andere Form der 

Vorsorge gewählt wird, wenn mit ihr sichergestellt wird, dass 

das angelegte Vermögen nur für die Bestattung, nicht aber für 

andere Zwecke verwendet werden kann. Diese Einschränkung 

ist notwendig, da sonst jede Form des Sparens als Vermögens-

anlage für die Bestattung bezeichnet werden könnte. Es muss 

vielmehr sichergestellt sein, dass das für die Bestattung vorge-

sehene Geld dem jederzeitigen Zugriff und der jederzeitigen 

Verfügung des Betroffenen entzogen ist. 

Mit der Erweiterung des Katalogs für das "Schonvermögen" 

wird gleichzeitig der Auffassung des Bundesverwaltungsge-

richts im Urteil vom 11.12.2003 (BVerwG 5 C 84.02) Rech-

nung getragen, dass "der Wunsch vieler Menschen, für die Zeit 

nach ihrem Tode vorzusorgen, dahin zu respektieren ist, dass 

ihnen die Mittel erhalten bleiben, die sie für eine angemessene 

Bestattung und eine angemessene Grabpflege zurückgelegt ha-

ben."' 
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Begründung (nur gegenüber dem Plenum): 

Ergänzung des Katalogs für das Schonvermögen um die angemessene 
Vorsorge für den Sterbefall unter gleichzeitiger Berücksichtigung der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. 

 

(Antrag Baden-Württemberg) 

 

Abstimmung AS: 14 : 1 : 1 (Nein: NI) 

    (Enth.: SN) 

Abstimmung FS: 15 : 1 : 0 (Nein: NI) 

 

 

 

II. Der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik schlägt dem Bundesrat vor, 

 

Frau Staatsministerin Stewens (Bayern) 

 

gemäß § 33 der Geschäftsordnung des Bundesrates zum Beauftragten des Bun-

desrates für die Beratungen des Gesetzentwurfs im Deutschen Bundestag und 

seinen Ausschüssen zu bestellen. 
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B 

Zurückgezogener Antrag 

 

Der folgende Antrag Sachsens wurde zurückgezogen: 

 

Zu Artikel 3 Nummer 1 (§ 23 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5a - neu - SGB XII) 

In Artikel 3 Nr. 1 ist § 23 wie folgt zu ändern: 

 

a) Absatz 4 Satz 2 ist zu streichen. 

 

b) Nach Absatz 5 ist folgender Absatz einzufügen: 

"(5a) Internationales und europäisches Recht sowie internationale und europäi-

sche Abkommen bleiben unberührt." 

 

Als Folge 

ist in der Begründung Abschnitt "B. Besonderer Teil" zu Artikel 3 Nr. 1 die Einzel-

begründung zu § 23 wie folgt zu ändern: 

a) Die Einzelbegründung zu Absatz 4 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Satz 3 ist zu streichen. 

bb) In Satz 4 ist die Angabe "Satz 3" durch die Angabe "Satz 2" zu ersetzen. 

b) Die Einzelbegründung zu Absatz 5 ist wie folgt zu fassen: 

"(5) Zu Absatz 5 

Absatz 5 entspricht wörtlich dem bisherigen Absatz 2." 

c) Nach der Einzelbegründung zu Absatz 5 ist folgende Begründung einzufügen: 

"(5a) Zu Absatz 5a 

Absatz 5a weist klarstellend auf den Vorrang internationalen und europäischen 

Rechts (wie etwa der EU-Freizügigkeitsrichtlinie) sowie internationaler und eu-

ropäischer Abkommen hin." 
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d) Die Einzelbegründung zu den Absätzen 6 und 7 ist wie folgt zu fassen: 

"(6) Zu Absätze 6 und 7 

Absatz 6 und Absatz 7 entsprechen wörtlich den bisherigen Absätzen 4 und 5." 

 

Begründung (nur gegenüber dem Plenum): 

Die Einfügung eines eigenständigen Absatzes, wonach internationales und eu-
ropäische Recht bzw. internationale und europäische Abkommen unberührt 
bleiben, hat klarstellenden Charakter. Hierdurch wird zum einen sichergestellt, 
dass sich rechtmäßig aufhaltende Unionsbürger insbesondere im Hinblick auf 
§ 23 Absatz 3 SGB XII nicht anders als Inländer behandelt werden dürfen und 
Anspruch auf alle Leistungen des SGB XII haben. Weiterhin wird durch die 
Regelung gewährleistet, dass günstigere bilaterale Abkommen betreffend die 
Sozialhilfe (z.B. Schweiz) weiterhin anwendbar bleiben. 

 

 

 

C 

Aus der Diskussion 

 

I. Eingang der Diskussion 

Die Vertreterin Bayerns erläutert zu Beginn der Erörterungen den Gesetzesan-

trag ihres Landes. 

 

II. Zu den Vorschlägen im Gesetzesantrag Bayerns als solchen 

Der Vertreter Berlins legt dar, im Rahmen der Freizügigkeitsregelungen hätten 

wohl einige europäische Länder von vornherein auf Beschränkungen verzichtet. 

Beispielsweise habe wohl das Vereinigte Königreich Großbritannien keinerlei 

Beschränkungen erlassen. Vor dem Hintergrund dieser Aspekte möchte er zwei 

Fragen an die Vertreter der Bundesregierung richten: 
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Frage 1: Liegen Erkenntnisse darüber vor, welche Regelungen man in Groß-

britannien getroffen hat, um das nationale Sozialtransfersystem ab-

zusichern, bzw. waren solche Regelungen bereits vor dem 

1. Mai 2004 in Kraft? Wenn dies zuträfe, wäre er dankbar, wenn 

dargelegt werden könnte, welche Regelungen es seien. 

 

Frage 2: Steht ein Aussetzen von Sozialtransferleistungen nicht im Wider-

spruch zum EU-Recht, beispielsweise zu Artikel 1 des Europäi-

schen Fürsorgeabkommens, Artikel 12 des EG-Gründungsvertrages 

(Diskriminierungsverbot) und Artikel 18 (Freizügigkeits- und Nie-

derlassungsrechte)? 

 

Der Vertreter des BMWA nimmt zu beiden Fragen eingehend Stellung. Im Ein-

zelnen sei zu Frage 1 des Vertreters Berlins Folgendes auszuführen: 

Es sei in der Tat richtig, dass Schweden vollständig die Freizügigkeit eingeführt 

hat. Schweden habe im Rahmen der nationalen Regeln die Freizügigkeitsrege-

lungen voll übernommen. Großbritannien und Irland hätten zwar einen freien 

Zugang zum Arbeitsmarkt geschaffen, aber in beiden Ländern unterliege man 

einer Registrierungspflicht. Mehr als die Registrierungspflicht gebe es indes 

dort nicht. Allerdings komme in Bezug auf diese beiden Länder hinzu, dass, 

soweit bekannt, die Staatsangehörigen der Beitrittsländer keinen Anspruch auf 

soziale Leistungen haben. Insoweit sei fraglich, ob Großbritannien und Irland in 

diesem Punkt die volle Freizügigkeit eingeführt hätten. 

 

Der Vertreter des BMWA fährt fort, ihm als Vertreter seines Hauses sei nicht 

bekannt, welche Rechtslage vor dem 1. Mai 2004 insoweit in diesen beiden 

Ländern bestanden habe. 

 

Zur Frage 2 fährt der Vertreter des BMWA wie folgt fort: 

Die Frage nehme Bezug insbesondere auf Artikel 12 und Artikel 18 des EG-

Vertrages. 

Die Bundesregierung sei sich bewusst, dass der EuGH in verschiedenen Urtei-

len zum Anspruch von Unionsbürgern auf soziale Leistungen positiv entschie-
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den hat. Allerdings sei bei der Richtlinie 2004/38, auf die ja der Gesetzesantrag 

Bayerns Bezug nehme, in den Verhandlungen zu Artikel 24 versucht worden, 

Ansprüche einzuschränken. Er hoffe, dass dies auch vor dem EuGH standhalte. 

Man müsse aber dessen Entscheidung abwarten. Was das Ziel des Gesetzesan-

trages Bayerns angehe, so gingen die Vorschläge in die richtige Richtung. In-

dessen müsse man - wie dargelegt - die Rechtsprechung des EuGH abwarten. 

 

Die Vertreterin Bayerns legt hierauf dar: Die Fragen Berlins bezögen sich er-

sichtlich auch auf den Rechtsfall Collins, der nach ihrem Wissen wohl noch im 

März 2004 vom EuGH entschieden wurde. Dies sei aber eben noch vor dem In-

krafttreten der neuen Freizügigkeitsrichtlinie geschehen. 

 

Die Vertreterin Bayerns fährt fort, sie wolle ferner auf eine Regelung hinwei-

sen, die bereits in Österreich im dortigen Bundesland Niederösterreich gelte. 

Hieran habe sich der Gesetzesantrag Bayerns angelehnt, was den dreimonatigen 

Ausschluss angehe. Sie stelle vor diesem Hintergrund an den Vertreter des 

BMWA die Frage, ob bekannt sei, dass zu der Regelung in Niederösterreich ein 

Verfahren beim EuGH anhängig sei? 

 

Der Vertreter des BMWA erwidert, hierzu habe er keine Kenntnis. An sich 

kenne man seitens des Bundesministeriums die Gerichtsverfahren in diesem Be-

reich recht gut. Er könne daher nur sagen: Offenbar liege insoweit beim EuGH 

zur Regelung in Niederösterreich nichts vor. 

 

III. Weitere Erörterungen 

Der Vertreter Baden-Württembergs weist auf einige textliche Änderungen in 

seinen Anträgen hin und nimmt insoweit auch Bezug auf die Konferenz der 

obersten Sozialbehörden der Länder. Die Anträge werden vom Vertreter 

Baden-Württembergs näher erläutert. 
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Die Vertreterin Sachsens bittet um getrennte Abstimmung für sämtliche Anträ-

ge der anderen Länder für die Bereiche der Ausschüsse Familie und Senioren 

einerseits und Arbeit und Soziales andererseits. Von Sachsen selbst werde ein 

Antrag nicht gestellt werden. 

 

Die Abstimmung erfolgt hierauf in getrennter Weise für beide Ausschüsse wie 

vorstehend wiedergegeben. 

 

 

(Ende TOP) 
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